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41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

WaffG 1986 §20 Abs1;

WaffG 1986 §6 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Wird eine Faustfeuerwaffe in einem versperrten PKW zurückgelassen, so wird sie nicht sorgfältig iSd

§ 6 Abs 1 Z 2 Wa=G verwahrt. Das Zurücklassen der Wa=e im PKW ist auch nicht anders zu beurteilen, wenn sie sich in

einem versperrten Aktenko=er be?ndet, der im versperrten PKW bleibt. Daß die Partei bisher durch 21 Jahre ihre

Waffe verwahrt hat, ohne gegen § 6 Abs 1 Z 2 WaffG zu verstoßen, ändert an dieser Beurteilung nichts.
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